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I. Einleitung 

Der Vorschlag für eine Verordnung über die technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, 

die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 

2000/30/EG bildet zusammen mit der Verordnung über die technische Überwachung von Kraft-

fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und der Richtlinie über Zulassungsdokumente für Fahr-

zeuge das Paket "Verkehrssicherheit". Dieses Paket ist dem Rat am 13. Juli 2012 unterbreitet 

worden.
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Ziel des Vorschlags ist es, aktualisierte harmonisierte Vorschriften für die Unterwegskontrolle an 

Fahrzeugen, die für die gewerbliche Beförderung genutzt werden, festzulegen, um die Straßenver-

kehrssicherheit und den Umweltschutz zu verbessern und für einen fairen Wettbewerb im Verkehrs-

sektor zu sorgen. Der Vorschlag soll dazu beitragen, die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 

zu halbieren, wie in den Leitlinien für die Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 2011-

2020 vorgesehen. Ferner soll er zur Verringerung der Emissionen im Straßenverkehr beitragen, die 

auf die unzureichende Wartung von Fahrzeugen zurückgehen. Außerdem wird für fairen Wett-

bewerb im Straßenverkehrssektor gesorgt, indem alle Mitgliedstaaten Kontrollen mit einem ein-

heitlichen Niveau einführen. 

II. Arbeiten im Rahmen des Rates 

Die Gruppe "Landverkehr" hat die Folgenabschätzung zum Paket "Verkehrssicherheit" am 7. und 

14. September 2012 geprüft. Die Prüfung des Vorschlags zur technischen Unterwegskontrolle hat 

im Januar 2013 begonnen und wurde am 13. Mai 2013 abgeschlossen. In diesem Zeitraum fanden 

außerdem mehrere Fachsitzungen zur Prüfung der Anhänge des Vorschlags statt. 

Die Erwägungsgründe des Vorschlags wurden von der Gruppe "Landverkehr" noch nicht geprüft. 

Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung der 

Artikel nachgeholt. 

Am 31. Mai 2013 hat der AStV den Entwurf einer allgemeinen Ausrichtung geprüft. Dabei hat der 

Vorsitz die Bemerkungen der Delegationen zur Kenntnis genommen, um dem Rat (Verkehr, Tele-

kommunikation und Energie) anschließend eine Kompromissfassung vorzulegen. Im Verlauf dieser 

AStV-Tagung wurden mehrere noch offene Fragen geklärt. Einige Fragen müssen allerdings noch 

weiter erörtert werden, da manche Delegationen an ihren diesbezüglichen Vorbehalten festhalten. In 

der Anlage sind Änderungen gegenüber der im AStV geprüften Vorfassung (Dok. 9839/13) durch 

Fettdruck (Artikel) bzw. Fettdruck und Unterstreichung (Anhänge) gekennzeichnet.
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NOCH OFFENE FRAGEN

a) Anwendungsbereich (Artikel 2 – Fußnoten 13 und 14) 

Auch nach der die Orientierungsaussprache im AStV haben die Mitgliedstaaten noch unter-

schiedliche Ansichten hinsichtlich des Anwendungsbereichs, insbesondere was die Fahrzeug-

klasse N1 anbelangt. Nach dem Vorschlag des Vorsitzes sind Fahrzeuge der Klasse N1 aus 

dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeklammert, was wesentlich zur Verringerung des 

Verwaltungsaufwands und der Kosten der technischen Unterwegskontrolle beitragen könnte. 

Neun Mitgliedstaaten möchten diese Fahrzeugklasse jedoch im Anwendungsbereich der 

Richtlinie belassen, da dies ihres Erachtens wesentlich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

und des Umweltschutzes beitragen könnte. 

Auf Ersuchen der breiten Mehrheit der Delegationen werden Fahrzeuge der Klassen O1 und 

O2 aus dem Anwendungsbereich des Kompromissvorschlags des Vorsitzes ausgeschlossen.

Zwei Mitgliedstaaten und die Kommission lehnen die Streichung der Fahrzeugklassen O1 und 

O2 aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie jedoch weiterhin ab.

b) Form des Rechtsakts (Artikel 1 – Fußnote 12) 

Im Anschluss an die Orientierungsaussprache, in der die breite Mehrheit der Mitgliedstaaten 

ihre Präferenz für eine Richtlinie bekundet hatte, wurde die Rechtsform des Vorschlags geän-

dert und die einschlägigen Bestimmungen wurden entsprechend angepasst. IT unterstützt 

weiterhin die von der Kommission vorgeschlagene Rechtsform (Verordnung). 

c) Bestimmungen über die Ladungssicherung (Artikel 13 – Fußnote 23) 

Was die Bestimmungen über die Kontrolle der Ladungssicherung anbelangt, so ist es nach den 

Formulierungen zur Ladungssicherung im Vorschlag des Vorsitzes freigestellt, diese Bestim-

mungen anzuwenden. Die Mitgliedstaaten können diesen Vorschlag generell unterstützen. DE

ist sich jedoch immer noch nicht ganz schlüssig, ob diese Bestimmungen über die Ladungs-

sicherung in diesem Vorschlag verbleiben sollten. 
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d) Zweckmäßige Zahl von Unterwegskontrollen (Artikel 5 – Fußnote 16) 

IT hat einen Vorbehalt zu der Formulierung "im Verhältnis zu" im Zusammenhang mit der 

Zahl anfänglicher Unterwegskontrollen, die jährlich von jedem Mitgliedstaat durchzuführen 

sind, und zu den Auswirkungen, die dies auf die Ressourcen in den Mitgliedstaaten haben 

kann.

e) Bezugnahme auf Fahrzeuge, die in Drittländern zugelassen sind (Artikel 16 – 

Fußnote 26)

EL ist der Auffassung, dass in dem genannten Artikel darauf eingegangen werden sollte, wie 

in den Kontrollberichten und in der nationalen Datenbank über die Unterwegskontrolle mit 

Fahrzeugen verfahren werden könnte, die in Drittländern zugelassen sind. 

f) Vorbehalte der Kommission 

Die Kommission hat einen allgemeinen Vorbehalt zu dem Text. Weitere speziellere Vor-

behalte sind in den Fußnoten in der Anlage wiedergegeben. 

III. Fazit 

Der Rat wird gebeten, den Text in der Anlage zu diesem Bericht zu prüfen, um die noch offe-

nen Fragen zu klären und auf seiner Tagung am 10. Juni 2013 eine allgemeine Ausrichtung 

festzulegen.

____________________
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ANLAGE

2012/0186 (COD) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

über die technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßen-

verkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 91, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1 ABl. C … vom …, S. . 
2 ABl. C … vom …, S. . 
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(1) In ihrem Weißbuch vom 28. März 2011 "Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Ver-

kehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssys-

tem"3 hat die Kommission ihr Ziel einer "Vision Null" dargelegt, das darin besteht, die Zahl 

der Straßenverkehrstoten in der Union bis 2050 auf nahe Null zu senken. Damit dieses Ziel 

erreicht werden kann, soll die Fahrzeugtechnik einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

Sicherheitsbilanz des Straßenverkehrs leisten. 

(2) In ihrer Mitteilung "Ein europäischer Raum der Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die 

Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 2011-2020"4 nannte die Kommission das 

Ziel, die Zahl der Verkehrstoten von 2010 bis 2020 erneut zu halbieren. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die Kommission sieben strategische Ziele festgelegt, darunter Maßnahmen für 

sicherere Fahrzeuge, eine Strategie zur Verringerung der Anzahl der Verletzten und der Ver-

besserung der Sicherheit von gefährdeten Verkehrsteilnehmern, insbesondere Motorrad-

fahrern.

(3) Die technische Überwachung ist Teil eines umfassenderen Systems, mit dem dafür gesorgt 

wird, dass Fahrzeuge während ihres Betriebs in einem sicheren und aus Sicht des Umwelt-

schutzes akzeptablen Zustand gehalten werden. Dieses System sollte aus regelmäßigen Ver-

kehrs- und Betriebssicherheitsprüfungen für alle Fahrzeuge und aus Unterwegskontrollen an 

Fahrzeugen, die für die gewerbliche Beförderung genutzt werden, bestehen; ferner sollte es 

Vorschriften für die Zulassung von Fahrzeugen umfassen, damit sichergestellt wird, dass 

Fahrzeuge, von denen eine unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit ausgeht, nicht auf 

der Straße genutzt werden. 

(4) Zahlreiche technische Standards und Anforderungen im Bereich der Fahrzeugsicherheit sind 

in den letzten Jahren in der Union verabschiedet worden. Es muss jedoch durch ein System 

unangekündigter technischer Unterwegskontrollen dafür gesorgt werden, dass einmal in Ver-

kehr gebrachte Fahrzeuge während ihrer gesamten Lebensdauer den Sicherheitsstandards 

genügen.

3 KOM(2011) 144 endgültig. 
4 KOM(2010) 389 endgültig. 
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(5) Die technischen Unterwegskontrollen, die durch die Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2000 über die technische Unterwegskontrolle von 

Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr teilnehmen5, eingeführt wurden, 

sind unverzichtbar für die Erreichung eines kontinuierlich hohen Niveaus der Verkehrstüch-

tigkeit von Nutzfahrzeugen während der gesamten Nutzungsdauer. Solche Kontrollen tragen 

nicht nur zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit und Reduzierung von Fahrzeugemis-

sionen bei, sondern helfen auch, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, die dadurch entste-

hen, dass unterschiedliche Niveaus der Kontrolle in den verschiedenen Mitgliedstaaten hinge-

nommen werden. 

(6) Die Unterwegskontrollen sollten mittels eines Systems für die Risikoeinstufung durchgeführt 

werden. Die Mitgliedstaaten können sich auf das Risikoeinstufungssystem stützen, das in 

Einklang mit Artikel 9 der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2006 über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen 

(EWG) Nr. 3820/85 und Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 

Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates6 errichtet wurde. 

(7) Diese Richtlinie sollte für Nutzfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 

von mehr als 25 km/h gelten, die einer der Klassen angehören, die in der Richt-

linie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur 

Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan-

hängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 

Fahrzeuge7 festgelegt wurden. Sie sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, auch 

an nicht von dieser Richtlinie erfassten Nutzfahrzeugen Unterwegskontrollen durchzuführen 

oder Kontrollen anderer Aspekte des Straßenverkehrs vorzunehmen, insbesondere, was Lenk- 

und Ruhezeiten und Gefahrguttransporte betrifft. 

5 ABl. L 203 vom 10.8.2000, S.1. 
6 ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 35. 
7 ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1. 
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(8) Aus den Berichten zur Umsetzung der Richtlinie 2000/30/EG8 geht eindeutig hervor, dass 

technische Unterwegskontrollen wichtig sind. Für den Zeitraum 2007-2008 wurden beinahe 

300 000 Fahrzeuge, die in der Union Unterwegskontrollen unterzogen wurden, gemeldet, die 

in einem so schlechten Zustand waren, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden mussten. 

Aus den Berichten geht auch hervor, dass es bei den Kontrollergebnissen ganz erhebliche 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gab. Im Zeitraum 2007-2008 bewegten sich die 

Prozentsätze für bestimmte Mängel im Vergleich zwischen Nachbarländern zwischen 0,6 % 

und 41,4 %. In den Berichten wird nicht zuletzt auch darauf hingewiesen, dass es bei der Zahl 

der durchgeführten Unterwegskontrollen große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

gibt. Um zu einem ausgewogeneren Ansatz zu kommen, sollten sich die Mitgliedstaaten ver-

pflichten, eine Mindestanzahl von Kontrollen durchzuführen, die proportional zur Anzahl der 

in ihrem Hoheitsgebiet zugelassenen Nutzfahrzeuge ist. 

(9) Lieferwagen und deren Anhänger werden immer häufiger im Straßenverkehr eingesetzt. Man-

che Anforderungen, wie z. B. die Anforderungen an die Ausbildung von Berufskraftfahrern 

oder an den Einbau von Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen, gelten nicht für diese 

Fahrzeuge, was dazu führt, dass solche Fahrzeuge in relativ viele Straßenverkehrsunfälle ver-

wickelt sind. Unterwegskontrollen sollten deshalb auch für Lieferwagen und deren Anhänger 

gelten.

(10) Um unnötige Verwaltungslasten und -kosten zu vermeiden und die Wirksamkeit der Kontrol-

len zu verbessern, sollten vorrangig Fahrzeuge ausgewählt werden, die von Unternehmen 

betrieben werden, die Sicherheits- und Umweltschutzstandards nicht einhalten; Fahrzeuge, die 

von verantwortungsvollen und sicherheitsbewussten Unternehmen betrieben und ordnungs-

gemäß instand gehalten werden, sollten weniger häufig kontrolliert werden, so dass diese 

Betreiber für ihr Verhalten belohnt werden.

(11) Technische Unterwegskontrollen sollten aus einer anfänglichen und gegebenenfalls gründ-

licheren Kontrollen bestehen. In beiden Fällen sollten alle relevanten Teile und Systeme der 

Fahrzeuge erfasst werden. Um für eine stärkere Harmonisierung der Kontrollen zu sorgen, 

sollten für alle denkbaren Prüfpositionen Prüfverfahren und Beispiele für Mängel und deren 

Bewertung anhand ihrer Schwere eingeführt werden. 

8 KOM(2010) 754 endgültig. 
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(12) In mehreren Mitgliedstaaten werden Berichte über technische Unterwegskontrollen elektro-

nisch erstellt. In solchen Fällen sollte dem Fahrer ein Ausdruck des Berichts über die techni-

sche Unterwegskontrolle ausgehändigt werden. Alle während Unterwegskontrollen gesam-

melten Daten und Informationen sollten in ein gemeinsames Archiv des Mitgliedstaats über-

führt werden, damit die Daten einfacher verarbeitet werden können und die Informations-

übermittlung ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand erfolgen kann. 

(13) Durch den Einsatz von mobilen Kontrolleinheiten werden die Kosten und Verzögerungen für 

die Wirtschaftsteilnehmer verringert, da gründlichere Kontrollen unmittelbar am Straßenrand 

vorgenommen werden können. Unter besonderen Umständen können auch Prüfstellen heran-

gezogen werden, um gründlichere Kontrollen vorzunehmen. 

(14) Das Personal, das gründlichere Kontrollen am Straßenrand vornimmt, sollte mindestens die 

gleichen Fähigkeiten besitzen und die gleichen Anforderungen erfüllen wie das Personal, das 

die Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfungen gemäß der Richtlinie (EU) Nr. XX/XX/XX 

des Europäischen Parlaments und des Rates über die technische Überwachung der Kraftfahr-

zeuge und Kraftfahrzeuganhänger und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates9 durchführt. 

(15) Die Zusammenarbeit und der Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 

sind unverzichtbar, um zu einem unionsweit stärker harmonisierten System von technischen 

Unterwegskontrollen zu gelangen. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten auch bei operativen 

Maßnahmen enger zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit sollte auch die regelmäßige 

Durchführung von miteinander abgestimmten Unterwegskontrollen umfassen. 

(16) Um einen wirksamen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, 

sollte es in jedem Mitgliedstaat eine einzige Stelle geben, die als Kontaktstelle für die Verbin-

dung mit anderen zuständigen Behörden fungiert. Diese Stelle sollte auch einschlägige Statis-

tiken erstellen. Die Mitgliedstaaten sollten zudem eine schlüssige nationale Durchsetzungs-

strategie in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet anwenden, wobei sie eine einzige Stelle mit der 

Koordinierung der Umsetzung dieser Strategie betrauen sollten. Die zuständigen Behörden 

eines jeden Mitgliedstaats sollten Verfahren für die Festlegung von Fristen und Inhalten für 

die weiterzuleitenden Informationen festlegen. 

9 ABl. L [XXX]. 
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(17) Um eine Überwachung der Umsetzung des Systems der Unterwegskontrollen in der Union zu 

ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten der Kommission zweimal jährlich die Ergebnisse der 

von ihnen vorgenommen Unterwegskontrollen mitteilen. Die Kommission sollte dem Euro-

päischen Parlament Bericht über die erhobenen Daten erstatten. 

(18) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 

Richtlinie zu verhängen sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. Diese Sanktionen sollten 

wirksam, verhältnismäßig, abschreckend und nicht diskriminierend sein. 

(19) Damit diese Richtlinie um weitere technische Einzelheiten ergänzt werden kann, sollte der 

Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union übertragen werden, so dass sie gegebenenfalls die 

Entwicklung der EU-Typgenehmigungsvorschriften bezüglich der Fahrzeugklassen berück-

sichtigen sowie die erforderliche Aktualisierung der Anhänge an den technischen Fortschritt 

vornehmen kann. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorberei-

tungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durch-

führt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 

gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(20) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie sollten 

der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Durchführungsbefug-

nisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kom-

mission kontrollieren10, ausgeübt werden. 

10 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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(21) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung von gemeinsamen Mindestanforderun-

gen und harmonisierten Vorschriften für die Durchführung von Unterwegskontrollen an Fahr-

zeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilnehmen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann und daher besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts-

prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche 

Maß hinaus. 

(22) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit der in 

Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union genannten Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union anerkannt wurden.

(23) Durch diese Richtlinie wird der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/30/EG erweitert und 

werden deren technischen Anforderungen aktualisiert. Deshalb sollte die genannte Richtlinie 

aufgehoben werden. Ferner enthält diese Richtlinie die Leitlinien, die sich in der Empfeh-

lung 2010/379/EU der Kommission vom 5. Juli 2010 zur Risikobewertung der bei techni-

schen Unterwegskontrollen (von Nutzfahrzeugen) gemäß der Richtlinie 2000/30/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 festgestellten Mängel finden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

11 ABl. L 173 vom 8.7.2010, S. 97. 
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KAPITEL I 

GEGENSTAND, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 1

Gegenstand

Im Interesse der Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit und des Umweltschutzes wird mit 

dieser Richtlinie12 ein System für technische Unterwegskontrollen von Nutzfahrzeugen eingeführt, 

die im Gebiet der Mitgliedstaaten am Straßenverkehr teilnehmen. 

Artikel 2

Anwendungsbereich 

1. Diese Richtlinie gilt für Nutzfahrzeuge folgender Klassen mit einer bauartbedingten Höchst-

geschwindigkeit von mehr als 25 km/h gemäß der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates: 

a) vorwiegend für die Beförderung von Personen und deren Gepäck ausgelegte und 

gebaute Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz – Fahrzeug-

klassen M2 und M3,

b) […]13,

c) vorwiegend für die Güterbeförderung ausgelegte und gebaute Kraftfahrzeuge mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen – Fahrzeugklassen N2 und N3, 

12 IT und Kommission: Vorbehalt gegen die Änderung der Rechtsform von einer Verordnung zu 
einer Richtlinie. 

13 BE, CZ, EL, ES, HU, IT, LV, MT und RO: Fahrzeuge der Klasse N1 im Anwendungsbereich 
belassen.
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d) [gestrichen]14

e) vorwiegend für die Güter- oder Personenbeförderung ausgelegte und gebaute Anhänger 

und Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen – Fahr-

zeugklassen O3 und O4. 

2. Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, auch an nicht durch diese Richt-

linie erfassten Fahrzeugen Unterwegskontrollen durchzuführen, Kontrollen anderer Aspekte 

des Straßenverkehrs und der Verkehrssicherheit vorzunehmen oder Kontrollen an Orten 

durchzuführen, die nicht zu den öffentlichen Straßen gehören. Die vorliegende Richtlinie hin-

dert die Mitgliedstaaten in keiner Weise daran, die Nutzung eines bestimmten Fahrzeugtyps 

aus Gründen der Verkehrssicherheit auf bestimmte Teile seines Straßennetzes zu 

beschränken.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen 

Ausschließlich im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

(1) "Fahrzeug" nicht schienengebundene Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeuganhänger oder Sattel-

anhänger;

(2) "Kraftfahrzeug" ein Radfahrzeug mit eigener Antriebsmaschine und einer bauartbedingten 

Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h; 

(3) "Anhänger" ein Radfahrzeug ohne eigenen Antrieb, das dafür ausgelegt und gebaut ist, von 

einem Kraftfahrzeug gezogen zu werden; 

(4) "Sattelanhänger" einen Anhänger, der dafür ausgelegt ist, an ein Kraftfahrzeug so angekuppelt 

zu werden, dass er teilweise auf diesem aufliegt und dass ein wesentlicher Teil seiner Masse 

und der Masse seiner Ladung von diesem getragen wird; 

(5) "Ladung" alle Güter, die normalerweise in oder auf dem für die Lastaufnahme ausgelegten 

Teil des Fahrzeugs platziert werden und nicht dauerhaft am Fahrzeug befestigt sind, ein-

schließlich Gegenständen in Lastträgern wie Transportkisten, Wechselaufbauten oder Contai-

nern auf Fahrzeugen;

14 HU, LV und Kommission: Fahrzeuge der Klassen O1 und O2 im Anwendungsbereich 
belassen.
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(6) "Nutzfahrzeug" ein Kraftfahrzeug samt zugehörigem Kraftfahrzeuganhänger oder Sattel-

anhänger, das vorwiegend für die gewerbliche Beförderung von Gütern oder Fahrgästen 

genutzt wird, beispielsweise im gewerblichen Verkehr, im Werkverkehr oder zu anderen 

gewerblichen Zwecken; 

(7) "in einem Mitgliedstaat zugelassenes Fahrzeug" ein in einem Mitgliedstaat zugelassenes oder 

in Betrieb genommenes Fahrzeug; 

(8) "Inhaber der Zulassungsbescheinigung" die juristische oder natürliche Person, auf deren 

Namen das Fahrzeug zugelassen ist; 

(8a)  "Unternehmen" ein Unternehmen im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung 

(EG) Nr. 1071/2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers15;

(9) "technische Unterwegskontrolle" eine unerwartete technische Kontrolle eines Nutzfahrzeugs 

durch die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats oder unter ihrer unmittelbaren Aufsicht; 

(9a)  "öffentliche Straße" eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße wie lokale, regionale 

oder nationale Straßen, Landstraßen, Schnellstraßen oder Autobahnen; 

(10) "Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung" eine Überprüfung des Fahrzeugs, um sicherzu-

stellen, dass es auf öffentlichen Straßen sicher benutzt werden kann und die erforderlichen 

Umweltmerkmale einhält; 

(10a) "Prüfbescheinigung" ein von der zuständigen Behörde oder Prüfstelle ausgestellter Prüf-

bericht über die Verkehrs- und Betriebssicherheit, in dem das Ergebnis der Verkehrs- und 

Betriebssicherheitsprüfung enthalten ist; 

15 ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51. 
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(11) "zuständige Behörde" eine von dem Mitgliedstaat ermächtigte Behörde oder öffentliche 

Stelle, die mit der Verwaltung des Systems technischer Unterwegskontrollen, gegebenenfalls 

einschließlich der Durchführung der technischen Unterwegskontrollen, betraut ist; 

(12) "Prüfer" eine von einem Mitgliedstaat oder einer zuständigen Behörde zur Durchführung 

anfänglicher und/oder gründlicherer technischer Unterwegskontrollen ermächtigte Person; 

(13) "Mängel" technische Defekte und andere Unregelmäßigkeiten, die bei technischen Unter-

wegskontrollen festgestellt werden; 

(14) "abgestimmte Unterwegskontrolle" ein technische Unterwegskontrolle, die von den zuständi-

gen Behörden zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführt wird.  
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KAPITEL II 

SYSTEM DER UNTERWEGSKONTROLLEN UND ALLGEMEINE PFLICHTEN 

Artikel 4 

System der technischen Unterwegskontrollen 

Das System der technischen Unterwegskontrollen umfasst anfängliche technische Unterwegskon-

trollen gemäß Artikel 10 Absatz 1 und gründlichere technische Unterwegskontrollen gemäß Arti-

kel 10 Absatz 2.

Artikel 5 

Zahl der zu kontrollierenden Fahrzeuge  

1. Jeder Mitgliedstaat führt in jedem Kalenderjahr eine zweckmäßige Zahl von anfänglichen 

Unterwegskontrollen bei in seinem Hoheitsgebiet verkehrenden Fahrzeugen gemäß Artikel 2 

Nummer 1 Buchstaben a, c und e durch, die im Verhältnis zur16 Gesamtzahl der in seinem 

Hoheitsgebiet zugelassenen und/oder betriebenen Fahrzeuge steht17.

2. […] 

16 IT: Vorbehalt zu der Formulierung "im Verhältnis zur". 
17 Kommission: Vorbehalt dagegen, dass die Festlegung eines Prozentsatzes für 

durchzuführende Kontrollen in diesem Vorschlag gestrichen wurde. 
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Artikel 6 

Risikoeinstufungssystem18

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für Fahrzeuge gemäß Artikel 2 Nummer 1 Buchstaben a, c 

und e Angaben über Zahl und Schwere der in den Anhang II und gegebenenfalls in Anhang IV 

aufgelisteten Mängel, die an Fahrzeugen einzelner Unternehmen festgestellt werden, in das nach 

Artikel 9 der Richtlinie 2006/22/EG19 errichtete Risikoeinstufungssystem eingegeben werden. Diese 

Angaben werden verwendet, um Unternehmen mit einer hohen Risikoeinstufung strenger und häu-

figer zu kontrollieren. Das Risikoeinstufungssystem wird von den zuständigen Behörden des Mit-

gliedstaats betrieben20.

Artikel 7

Zuständigkeiten 

1. Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Prüfbescheinigung über die letzte regelmäßige Ver-

kehrs- und Betriebssicherheitsprüfung oder eine Kopie davon sowie der Bericht über die 

letzte technische Unterwegskontrolle, soweit verfügbar, im Fahrzeug mitgeführt werden. Die 

Mitgliedstaaten können ihren Behörden gestatten, einen elektronischen Nachweis dieser Prü-

fungen zu akzeptieren, wenn diese Informationen zugänglich sind.

2. Die Mitgliedstaaten verlangen, dass Unternehmen und Fahrer, deren Fahrzeuge einer techni-

schen Unterwegskontrolle unterzogen werden, mit den Prüfern kooperieren und zu Prüf-

zwecken Zugang zum Fahrzeug, zu seinen Teilen und zu allen einschlägigen Unterlagen 

gewähren.

18 Folgender Erwägungsgrund (10a) wird aufgenommen, um die Verbindung zwischen diesem 
Artikel und der Richtlinie 2006/22/EG zu verdeutlichen: "Nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers müssen die Mitgliedstaaten das aufgrund der Richtlinie 
2006/22/EG über die Durchführung der Vorschriften für Lenk- und Ruhezeiten errichtete 
Risikoeinstufungssystem auf andere spezifizierte Bereiche im Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehr ausdehnen, einschließlich der Verkehrstüchtigkeit von Nutzfahrzeugen. Daher 
sollten Angaben zu Zahl und Schwere der festgestellten Fahrzeugmängel in das 
Risikoeinstufungssystem nach Artikel 9 der Richtlinie 2006/22/EG eingegeben werden."

19 ABl. L 102 vom 11.4.2006. 
20 Der folgende Erwägungsgrund wird hinzugefügt, um deutlich zu machen, dass die praktische 

Anwendung der Risikoeinstufungssysteme flexibel gehandhabt werden kann: "Die
Mitgliedstaaten können über die geeigneten technischen und administrativen Vorkehrungen 
für den Betrieb der Risikoeinstufungssysteme befinden.".
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3. [gestrichen]21

Artikel 8

Prüfer

1. Bei der Auswahl eines Fahrzeugs für die technische Unterwegskontrolle und der anschließen-

den Durchführung der Kontrolle unterlassen die Prüfer jegliche Diskriminierung aufgrund der 

Staatsangehörigkeit des Fahrers oder aufgrund des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen 

oder in Betrieb genommen wurde. 

2. [gestrichen]

3. Bei der Durchführung der technischen Unterwegskontrolle dürfen die Prüfer sich in keinem 

Interessenkonflikt befinden22.

4. Das Einkommen der Prüfer darf nicht unmittelbar vom Ergebnis der anfänglichen oder gründ-

licheren technischen Unterwegskontrollen abhängen. 

5. Gründlichere technische Unterwegskontrollen dürfen nur von Prüfern ausgeführt werden, die 

die Mindestanforderungen an die Qualifikation und Ausbildung gemäß Artikel 12 und 

Anhang VI der Richtlinie XXX/XXX/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

[Datum] über die technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 

erfüllen. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass Prüfer, die Kontrollen in speziellen 

Einrichtungen für Unterwegskontrollen durchführen oder mobile Kontrolleinheiten verwen-

den, diese Anforderungen oder alternative Anforderungen erfüllen müssen. 

21 Folgender Erwägungsgrund wird eingefügt: "Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung und 
gegebenenfalls der Fahrzeugführer sollten dafür verantwortlich sein, dass sich das Fahrzeug 
in einem den technischen Vorschriften entsprechenden Zustand befindet.". 

22 In einem neuen Erwägungsgrund wird der Begriff "Interessenkonflikt" präzisiert. 
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KAPITEL III 

KONTROLLVERFAHREN 

Artikel 9 

Auswahl der Fahrzeuge für die anfängliche Unterwegskontrolle 

Bei der Ermittlung von Fahrzeugen, die einer anfänglichen technischen Unterwegskontrolle unter-

zogen werden sollen, können sich die Prüfer in erster Linie auf Fahrzeuge konzentrieren, die von 

Unternehmen mit einem hohen Risikoprofil gemäß der Richtlinie 2006/22/EG betrieben werden. 

Fahrzeuge können auch nach dem Zufallsprinzip für die Kontrolle ausgewählt werden, oder wenn 

der Verdacht besteht, dass sie eine Gefahr für die Straßenverkehrssicherheit oder die Umwelt dar-

stellen.

Artikel 10 

Inhalt und Verfahren der technischen Unterwegskontrollen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach Artikel 9 ausgewählte Fahrzeuge einer anfäng-

lichen technischen Unterwegskontrolle unterzogen werden. 

Bei jeder anfänglichen technischen Unterwegskontrolle eines Fahrzeugs geht der Prüfer wie 

folgt vor: 

a) er kontrolliert die letzte Prüfbescheinigung und, falls vorhanden, den letzten Bericht 

über eine technische Unterwegskontrolle, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 entweder im 

Fahrzeug mitgeführt werden oder elektronisch nachgewiesen werden können;

b) er nimmt eine Sichtprüfung des Zustands des Fahrzeugs vor; 

c) er kann eine Sichtprüfung der Sicherung der Ladung des Fahrzeugs in Einklang mit 

Artikel 13 vornehmen; 

d) er kann technische Prüfungen nach jeder für zweckmäßig erachteten Methode durchfüh-

ren. Diese technischen Prüfungen können durchgeführt werden zwecks Begründung 

einer Entscheidung, das Fahrzeug einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle 

zu unterziehen, oder um zu verlangen, dass die Mängel in Einklang mit Artikel 14 

Absatz 1 unverzüglich behoben werden. 
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Wenn im vorangegangenen Bericht über die technische Unterwegskontrolle Mängel festge-

stellt wurden, überprüft der Prüfer, ob diese Mängel behoben worden sind. 

2. Ausgehend vom Ergebnis der anfänglichen Unterwegskontrolle entscheidet der Prüfer, ob das 

Fahrzeug oder sein Anhänger einer gründlicheren Unterwegskontrolle zu unterziehen ist.  

2a. Eine gründlichere technische Unterwegskontrolle erstreckt sich auf eine, mehrere oder alle 

der in Anhang II aufgeführten Positionen und berücksichtigt die für die Prüfung dieser Posi-

tionen empfohlenen Methoden. 

3. Wenn aus der Prüfbescheinigung oder einem Bericht über eine Unterwegskontrolle hervor-

geht, dass eine der in Anhang II aufgeführten Positionen während der vorangegangenen drei 

Monate bereits Gegenstand einer Kontrolle war, so sieht der Prüfer bei dieser Position von 

einer erneuten Überprüfung ab, es sei denn, eine Kontrolle ist aufgrund eines offensichtlichen 

Mangels gerechtfertigt. 

4. [gestrichen]

Artikel 11

Prüfeinrichtungen

1. Eine gründlichere technische Unterwegskontrolle wird unter Einsatz einer mobilen Kontroll-

einheit, in einer speziellen Einrichtung für Unterwegskontrollen oder in einer Prüfstelle 

gemäß der Richtlinie XXX/XXX/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

[Datum] über die technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 

durchgeführt.

2. Sollen gründlichere Kontrollen in einer Prüfstelle oder in einer speziellen Einrichtung für 

Unterwegskontrollen durchgeführt werden, so ist die nächste nutzbare Prüfstelle oder Ein-

richtung zu nutzen. 
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3. Mobile Kontrolleinheiten und spezielle Einrichtungen für Unterwegskontrollen müssen über 

die geeignete Ausstattung für die Durchführung gründlicherer technischer Unterwegskontrol-

len verfügen; dies schließt die Ausrüstung ein, die zur Beurteilung des Zustands von Brem-

sen, Lenkung und Aufhängung des Fahrzeugs bzw. der vom Fahrzeug ausgehenden Umwelt-

belastung erforderlich ist. Verfügen mobile Kontrolleinheiten oder spezielle Einrichtungen für 

Unterwegskontrollen nicht über die Ausrüstung, die zur Prüfung einer für die anfängliche 

Unterwegskontrolle vorgesehenen Position erforderlich ist, so wird das Fahrzeug zu einer 

Prüfstelle oder -einrichtung verbracht, in der eine gründliche Prüfung dieser Position durch-

geführt werden kann. 

Artikel 12

Bewertung von Mängeln 

1. Anhang II enthält für jede zu prüfende Position ein Verzeichnis der möglichen Mängel und 

ihrer Schwere. 

2. Die während der technischen Unterwegskontrolle von Fahrzeugen festgestellten Mängel wer-

den in eine der folgenden Gruppen eingestuft: 

- geringfügige Mängel ohne bedeutende Auswirkung auf die Fahrzeugsicherheit oder auf 

die Umwelt sowie andere geringfügige Unregelmäßigkeiten, 

- schwerwiegende Mängel, die die Fahrzeugsicherheit oder die Umwelt beeinträchtigen 

oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden können, oder andere bedeutendere Unregel-

mäßigkeiten, 

- gefährliche Mängel, die eine direkte und unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit 

darstellen oder die Umwelt beeinträchtigen. 

3. Weist ein Fahrzeug Mängel auf, die unter mehrere der in Absatz 2 genannten Mängelgruppen 

fallen, so wird es in die Gruppe eingeordnet, die dem schwerwiegenderen Mangel entspricht. 

Ein Fahrzeug mit mehreren Mängeln innerhalb der gleichen Prüfpositionen des Prüfumfangs 

gemäß Anhang II wird in die nächsthöhere Mängelgruppe eingestuft, wenn die kombinierte 

Wirkung der Mängel nachweislich eine größere Gefährdung der Straßenverkehrssicherheit

bewirkt.
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Artikel 1323

Besondere Vorschriften für die Kontrolle der Ladungssicherung24

1. Während der technischen Unterwegskontrolle kann an einem Fahrzeug eine Kontrolle der 

Ladungssicherung gemäß Anhang IV vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass die 

Ladung so gesichert ist, dass der sichere Fahrbetrieb nicht beeinträchtigt wird und keine 

Gefährdung von Leben, Gesundheit, Sachwerten oder der Umwelt besteht. Bei der Kontrolle 

kann überprüft werden, dass unter allen Einsatzbedingungen des Fahrzeugs, auch in Notsitua-

tionen oder beim Anfahren bergaufwärts, 

- Teile der Ladung ihre Lage zueinander sowie zu Fahrzeugwänden oder -oberflächen nur 

geringfügig ändern können und 

- Ladung sich nicht aus dem Laderaum herausbewegen oder außerhalb der Ladefläche 

gelangen kann. 

2. [gestrichen]

3. [gestrichen]

3a. Unbeschadet der Anforderungen für die Beförderung bestimmter Arten von Gütern, beispiels-

weise von Gütern, die vom Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförde-

rung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)25 erfasst werden, können für die Ladungssiche-

rung und deren Kontrolle die Grundsätze und, soweit angezeigt, die Normen des Anhangs IV 

Abschnitt I Anwendung finden. Dabei kann die jeweils neueste Fassung der in Anhang IV 

Abschnitt I Nummer 5 aufgeführten Normen herangezogen werden. 

4. Die in Artikel 14 genannten Folgemaßnahmen können auch für schwerwiegende oder gefähr-

liche Mängel bei der Ladungssicherung gelten. 

23 DE: Prüfungsvorbehalt zu den Bestimmungen über die Ladungssicherung. 
24 Folgender Erwägungsgrund wird hinzugefügt: "Alle am Logistikprozess beteiligten Akteure, 

einschließlich Verpacker, Verlader, Verkehrsunternehmen und Fahrer, tragen Verantwortung 
dafür sicherzustellen, dass die Ladung ordnungsgemäß verpackt und ein geeignetes Fahrzeug 
ordnungsgemäß damit beladen wird.".

25 Umgesetzt durch die Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 
30.9.2008), geändert durch die Richtlinie 2012/45/EU der Kommission (ABl. L 332 vom 
4.12.2012).
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5. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass das an der Prüfung der Ladungssicherung beteiligte Per-

sonal für diesen Zweck angemessen geschult ist. 

Artikel 14

Folgemaßnahmen bei schwerwiegenden oder gefährlichen Mängeln 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass jeder bei einer anfänglichen oder einer gründlicheren 

Kontrolle entdeckte schwerwiegende oder gefährliche Mangel ohne ungerechtfertigte Verzö-

gerung behoben werden muss. 

2. Der Prüfer kann entscheiden, dass das Fahrzeug innerhalb einer bestimmten Frist einer voll-

ständigen Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung unterzogen werden muss, wenn die tech-

nische Unterwegskontrolle in dem Mitgliedstaat durchgeführt wurde, in dem das Fahrzeug 

zugelassen ist. Ist das Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen, kann die zustän-

dige Behörde die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats über die in Artikel 17 genannte 

Kontaktstelle gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 festgelegten Verfahren auffordern, eine neue 

Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung dieses Fahrzeugs durchzuführen. Werden schwer-

wiegende oder gefährliche Mängel an einem außerhalb der Union zugelassenen Fahrzeug 

festgestellt, so kann der Mitgliedstaat beschließen, die zuständige Behörde des Landes der 

Zulassung des Fahrzeugs zu unterrichten. 

3. Im Falle von Mängeln, die zügig oder unverzüglich beseitigt werden müssen, kann der Mit-

gliedstaat oder die zuständige Behörde die Nutzung des Fahrzeugs einschränken oder unter-

sagen, bis die Mängel behoben worden sind. Die Nutzung eines solchen Fahrzeugs kann 

gestattet werden, um die nächste Werkstatt zu erreichen, wo diese Mängel behoben werden 

können, vorausgesetzt, die gefährlichen Mängel sind so weit behoben worden, dass das Fahr-

zeug diese Werkstatt erreichen kann und es keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit sei-

ner Insassen oder anderer Verkehrsteilnehmer darstellt. Ist es nicht möglich, das Fahrzeug so 

weit instand zu setzen, dass es die Werkstatt erreichen kann, kann das Fahrzeug an einen Ort 

gebracht werden, an dem die Instandsetzung erfolgen kann. 
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Artikel 15 

Kontrollgebühren

[gestrichen]

Artikel 16 

Kontrollbericht und nationale Datenbank über die Unterwegskontrolle26

1. Für jede durchgeführte anfängliche technische Unterwegskontrolle werden der zuständigen 

Behörde die folgenden Angaben übermittelt: 

a) Land der Zulassung des Fahrzeugs; 

b) Fahrzeugklasse; 

c) Ergebnis der anfänglichen technischen Unterwegskontrolle. 

2. Nach Abschluss einer gründlicheren Kontrolle erstellt der Prüfer einen Bericht gemäß 

Anhang V27. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Fahrer des Fahrzeugs eine Kopie des 

Kontrollberichts erhält. 

3. Der Prüfer teilt der zuständigen Behörde die Ergebnisse der gründlicheren technischen Unter-

wegskontrollen innerhalb einer angemessenen Frist nach Durchführung dieser Kontrollen mit. 

Die zuständige Behörde bewahrt diese Informationen für einen Zeitraum von mindestens 

36 Monaten ab Eingang auf. 

26 EL: Es sollte präzisiert werden, was mit Fahrzeugen geschehen soll, die in Drittländern 
zugelassen sind.

27 In einem neuen Erwägungsgrund wird der Kommission nahegelegt zu prüfen, ob Anhang V 
mit anderen Berichten zusammengefasst werden kann. 
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KAPITEL IV 

ZUSAMMENARBEIT UND AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN 

Artikel 17

Benennung einer Kontaktstelle28

1. Die Mitgliedstaaten benennen eine Kontaktstelle, die zuständig ist für: 

- die Koordinierung von Maßnahmen nach Artikel 18 mit den durch die anderen Mit-

gliedstaaten benannten Kontaktstellen, 

- die Weiterleitung der in Artikel 20 genannten Daten an die Kommission, 

- den Austausch aller sonstigen Informationen und die Unterstützung der Kontaktstellen 

anderer Mitgliedstaaten. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens [ein Jahr nach dem Tag der 

Umsetzung dieser Richtlinie] die Bezeichnungen und Kontaktdaten ihrer Kontaktstelle und 

informieren sie unverzüglich über alle diesbezüglichen Änderungen. Die Kommission erstellt 

ein Verzeichnis mit aktualisierten Angaben zu allen einzelstaatlichen Kontaktstellen und 

übermittelt es den Mitgliedstaaten. 

28 Folgender Erwägungsgrund wird hinzugefügt: "Bei der Benennung der Kontaktstellen sollten 
die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und der sich daraus ergebende 
Zuständigkeitsumfang beachtet werden.".
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Artikel 18

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 

1. Werden an einem nicht im kontrollierenden Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeug schwerwie-

gende oder gefährliche Mängel oder Mängel festgestellt, die zu einer Einschränkung oder 

einem Verbot der Nutzung des Fahrzeugs führen, so unterrichtet die Kontaktstelle die Kon-

taktstelle des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, über die Ergebnisse dieser 

Kontrolle. Dabei müssen Angaben zu den Positionen des Berichts über die Unterwegskon-

trolle gemäß Anhang V gemacht werden; die Übermittlung erfolgt soweit möglich über das in 

Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 genannte einzelstaatliche elektronische 

Register. Die Kommission legt die Durchführungsbestimmungen fest, nach denen die Kon-

taktstelle des Zulassungsmitgliedstaats gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfver-

fahren über Fahrzeuge mit schwerwiegenden oder gefährlichen Mängeln informiert wird. 

2. Werden an einem Fahrzeug schwerwiegende oder gefährliche Mängel festgestellt, kann die 

Kontaktstelle des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug kontrolliert worden ist, die zuständige 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, über die Kontaktstelle ersu-

chen, geeignete Folgemaßnahmen zu ergreifen, beispielsweise die erneute Durchführung der 

Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung für das Fahrzeug gemäß Artikel 14. 

Artikel 19

Abgestimmte Unterwegskontrollen 

Die Mitgliedstaaten führen regelmäßig abgestimmte Unterwegskontrollen durch. Die Mitgliedstaa-

ten können diese Maßnahmen mit den Maßnahmen nach Artikel 5 der Richtlinie 2006/22/EG kom-

binieren.
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Artikel 20

Mitteilung von Informationen an die Kommission 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem 31. März des auf jeden Zweijahres-

zeitraum folgenden Jahres auf elektronischem Wege die erhobenen Daten der zwei vorherge-

henden Jahre zu den in ihrem Hoheitsgebiet kontrollierten Fahrzeugen. Aus diesen muss Fol-

gendes hervorgehen: 

a) die Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge; 

b) die Fahrzeugklasse der kontrollierten Fahrzeuge; 

c) das Land der Zulassung der Fahrzeuge;

d) im Falle gründlicherer Kontrollen die geprüften Bereiche und die Positionen mit dem 

Ergebnis "Nicht bestanden" gemäß Anhang V Nummer 10. 

Der erste Bericht bezieht sich auf den Zweijahreszeitraum ab dem 1. Januar [Jahr]. 

2. Die Kommission legt gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Prüfverfahren die Durch-

führungsbestimmungen für das Format fest, in dem die in Absatz 1 genannten Angaben in 

elektronischer Form zu übermitteln sind. Solange diese Bestimmungen noch nicht festliegen, 

wird das standardisierte Meldeformular gemäß Anhang VI verwendet. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die erhobe-

nen Daten. 
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KAPITEL V 

BESTIMMUNGEN ZU DELEGIERTEN BEFUGNISSEN UND 

DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSEN 

Artikel 21

Delegierte Rechtsakte29

Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu erlassen, mit denen, 

soweit angezeigt, Artikel 2 Absatz 1 aktualisiert wird, um Änderungen der Fahrzeugklassen auf-

grund von Änderungen der in jenem Artikel genannten Rechtsvorschriften zu berücksichtigen; der 

Anwendungsbereich darf sich dabei nicht ändern. 

Artikel 22

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die in Artikel 21 genannte Befugnis wird der Kommission [ab dem Tag der Umsetzung dieser 

Richtlinie] für einen Zeitraum von fünf Jahren30 übertragen. Die Kommission erstellt spätes-

tens neun Monate vor Ablauf dieses Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befug-

nisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume glei-

cher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

29 Vorbehalt der Kommission gegen die Streichung delegierter Rechtsakte zur Aktualisierung 
der Anhänge aufgrund des technischen Fortschritts oder zur Berücksichtigung internationaler 
Rechtsvorschriften oder von Rechtsvorschriften der Union. 

30 Kommission: Vorbehalt gegen die Beschränkung der Befugnisübertragung. 
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3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 21 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 

in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebe-

nen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 

Kraft getreten sind, wird von dem Beschluss nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 21 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 

das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Über-

mittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 23

Ausschussverfahren

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dabei handelt es sich um einen Aus-

schuss gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Entwurf des Durchführungsrechtsakts nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung31.

31 Kommission: Vorbehalt gegen die Klausel zur Stellungnahme. 
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KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24

Sanktionen

1. Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen für Verstöße gegen diese Richtlinie 

fest und treffen die erforderlichen Maßnahmen, um ihre Umsetzung sicherzustellen. Diese 

Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig, abschreckend und nicht diskriminierend sein.  

2. [gestrichen]

3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Bestimmungen spätestens bis [drei Jahre 

nach dem Tag der Umsetzung dieser Richtlinie] mit und melden ihr unverzüglich jede spätere 

Änderung.

Artikel 25

Aufhebung 

Die Richtlinie 2000/30/EG wird mit Wirkung vom [Tag der Umsetzung dieser Richtlinie]

aufgehoben.
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Artikel 25a 

Umsetzung32

1. Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens 36 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt-

linie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vor-

schriften mit.  

Sie wenden diese Vorschriften 48 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie an.  

In Bezug auf das in Artikel 6 genannte Risikoeinstufungssystem wenden sie diese Bestim-

mungen 84 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie an. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechts-

vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

32 Die Kommission beabsichtigt zu beantragen, dass der folgende Text in einen 
Erwägungsgrund aufgenommen wird (zu einem späteren Zeitpunkt anhand einer 
angemessenen Begründung zu erörtern): "Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung 
der Mitgliedstaaten und der Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden 
Dokumenten haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur 
Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in 
denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 
entsprechenden Teilen innerstaatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf 
diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 
gerechtfertigt.".
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Artikel 26

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union in Kraft. 

Artikel 26a 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […]

Im Namen des Europäischen Parlaments        Im Namen des 

Rates

Der Präsident          Der Präsident 

____________________
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ANHANG I 

[gestrichen]

__________________

ANHANG II 

[mit Anhang III zusammengelegt]

UMFANG DER ÜBERPRÜFUNG 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. PRÜFBEREICHE 

(0) Identifizierung des Fahrzeugs 

(1) Bremsanlage 

(2) Lenkung 

(3) Sicht 

(4) Beleuchtungsanlage und Teile der elektrischen Anlage 

(5) Achsen, Räder, Reifen und Aufhängung 

(6) Fahrgestell und daran befestigte Teile 

(7) Sonstige Ausstattungen 

(8) Umweltbelastung 

(9) Zusätzliche Kontrollen bei Fahrzeugen zur Personenbeförderung (M2 und M3) 

2. PRÜFANFORDERUNGEN 

Positionen, die ohne Prüfgerät nicht geprüft werden können, wurden mit "(PG)" gekennzeichnet. 
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Positionen, die ohne Prüfgerät nur in begrenztem Umfang geprüft werden können, wurden mit 

"+(PG)" gekennzeichnet. 

Soweit als Verfahren "Sichtprüfung" angegeben ist, bedeutet dies, dass der Prüfer neben der Inau-

genscheinnahme die betreffenden Einrichtungen auch betätigen, den Geräuschpegel beurteilen oder 

jedes andere Prüfverfahren, das kein Prüfgerät erfordert, anwenden sollte. 

Technische Unterwegskontrollen können sich auf die in Tabelle 1 aufgeführten Positionen 

erstrecken; dort sind auch die empfohlenen Prüfmethoden aufgeführt. Durch diesen Anhang wird 

ein Prüfer nicht daran gehindert, zusätzliche Ausrüstung wie eine Hebebühne oder eine Prüfgrube 

zu verwenden.

Die Prüfung sollte mit aktuell verfügbaren Methoden und Geräten und ohne Zuhilfenahme von 

Werkzeugen zur Demontage oder Entfernung irgendwelcher Fahrzeugteile durchgeführt werden. 

Bei der Prüfung kann auch untersucht werden, ob die jeweiligen Teile und Bauteile des betreffen-

den Fahrzeugs den Sicherheitsanforderungen und Umweltmerkmalen entsprechen, die zum Zeit-

punkt der Genehmigung bzw. der Nachrüstung in Kraft waren. 

Gestattet die Bauart des Fahrzeugs keine Anwendung der Prüfmethoden dieses Anhangs, so ist die 

Prüfung nach den empfohlenen Prüfmethoden durchzuführen, die von den zuständigen Behörden 

akzeptiert werden. 

Die "Mängel" sind nicht relevant in Fällen, in denen Anforderungen betroffen sind, die zum Zeit-

punkt der Erstzulassung oder Erstinbetriebnahme in den einschlägigen Rechtsvorschriften für die 

Typgenehmigung oder den Nachrüstbestimmungen nicht vorgeschrieben waren. 
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ANHANG IV 

I. GRUNDSÄTZE DER LADUNGSSICHERUNG

1. Die Ladungssicherung muss folgenden, beim Beschleunigen bzw. Abbremsen des Fahrzeugs 

auftretenden Kräften standhalten: 

- in Fahrtrichtung: dem 0,8fachen des Gewichts der Ladung;

- in seitlicher Richtung: dem 0,5fachen des Gewichts der Ladung; 

- entgegen der Fahrtrichtung: dem 0,5fachen des Gewichts der Ladung; 

- und generell das Kippen oder Umstürzen der Ladung verhindern1.

2. Bei der Ladungsverteilung sind die höchstzulässigen Achslasten sowie die erforderlichen 

Mindestachslasten im Rahmen der höchstzulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs zu berück-

sichtigen, wie sie in den gesetzlichen Vorschriften über Fahrzeuggewichte und -abmessungen 

vorgesehen sind.

3. Bei der Ladungssicherung sind die geltenden Anforderungen an die Festigkeit bestimmter 

Fahrzeugbauteile wie Stirn-, Seiten- und Rückwände, Rungen oder Zurrpunkte zu berück-

sichtigen, wenn diese Teile zur Ladungssicherung verwendet werden. 

4. Für die Ladungssicherung können eine, mehrere oder eine Kombination der folgenden Metho-

den verwendet werden: 

- Verriegeln (lokal, zentral), 

- Blockieren, 

- Direktzurren, 

- Niederzurren. 

1 Der folgende Erwägungsgrund wird hinzugefügt: "Die Ladungssicherung ist für die 
Straßenverkehrssicherheit von höchster Bedeutung. Daher sollte die Ladung so gesichert 
sein, dass sie den beim Einsatz des Fahrzeugs im Straßenverkehr auftretenden 
Beschleunigungen standhalten kann. Aus praktischen Erwägungen sollten die bei diesen 
Beschleunigungsvorgängen auftretenden Massenkräfte – als auf den europäischen Normen 
beruhende Grenzwerte – herangezogen werden.". 
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5. Anwendbare Normen 

Norm Gegenstand 

- EN 12195-1 Berechnungen von Zurrkräften 

- EN 12640 Zurrpunkte 

- EN 12642 Stabilität von Fahrzeugaufbauten 

- EN 12195 -2 Zurrgurte aus Chemiefasern 

- EN 12195-3 Zurrketten 

- EN 12195-4 Zurrdrahtseile 

- ISO 1161, ISO 1496 ISO-Container 

- EN 283 Wechselbehälter 

- EN 12641 Planen 

- EUMOS 40511 Pfosten – Rungen 

- EUMOS 40509 Tansportverpackung 

II. KONTROLLE DER LADUNGSSICHERUNG

1. KLASSIFIZIERUNG DER MÄNGEL

Mängel sind in eine der folgenden Mängelgruppen einzustufen: 

- Geringfügiger Mangel: Ein geringfügiger Mangel besteht, wenn die Ladung zwar sachgerecht 

gesichert ist, aber möglicherweise ein Sicherheitsratschlag angezeigt ist. 

- Schwerwiegender Mangel: Ein schwerwiegender Mangel besteht, wenn die Ladung nur 

unzureichend gesichert ist und eine erhebliche Verlagerung oder ein Umkippen der Ladung 

oder von Ladungsteilen möglich ist. 
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- Gefährlicher Mangel: Ein gefährlicher Mangel besteht, wenn die Verkehrssicherheit aufgrund 

der Gefahr des Verlusts der Ladung oder von Ladungsteilen oder aufgrund einer von der 

Ladung unmittelbar ausgehenden Gefahr unmittelbar gefährdet ist oder wenn Menschen 

unmittelbar gefährdet werden. 

Treten mehrere Mängel gleichzeitig auf, wird die Beförderung in die jeweils höchste Mängelgruppe 

eingestuft. Falls sich bei mehreren gleichzeitig auftretenden Mängeln die Wirkungen aufgrund der 

Kombination dieser Mängel voraussichtlich gegenseitig verstärken, ist die Beförderung in die 

nächsthöhere Mängelgruppe einzustufen. 

2. KONTROLLVERFAHREN

Das Kontrollverfahren besteht aus einer Sichtprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung geeigneter 

Maßnahmen in dem Umfang, der zur Sicherung der Ladung erforderlich ist; zusätzlich oder alter-

nativ erfolgt eine Messung der Zugkräfte, eine Berechnung der Wirksamkeit der Sicherung und 

gegebenenfalls eine Prüfung der Bescheinigungen. 

3. BEWERTUNG DER MÄNGEL

Tabelle 1 enthält die Vorgaben, die bei der Kontrolle der Ladungssicherung zwecks Bestimmung, 

ob ordnungsgemäße Beförderungsbedingungen vorliegen, angewendet werden können.

Die Mängel sind auf der Grundlage der in Abschnitt II.1 beschriebenen Klassifizierungen jeweils 

einzeln in die betreffende Kategorie einzustufen. 

In der nachstehenden Tabelle aufgeführte Werte stellen lediglich Richtwerte dar und sollten als 

Richtschnur zur Einstufung der Mängel unter Berücksichtigung der besonderen Umstände – insbe-

sondere der Art der Ladung – und nach dem Ermessen des Prüfers dienen. 

Falls die Beförderung in den Anwendungsbereich der Richtlinie 95/50/EG über einheitliche Verfah-

ren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße2 fällt, sind möglicherweise spezifi-

schere Vorschriften zu beachten. 

2 ABl. L 249 vom 17.10.1995, S. 35. 
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Tabelle 1 
Position Mängel Mängelbewertung 

 Gering-
fügig 

Schwer-
wiegend

Gefähr-
lich

Die Transportverpackung gestattet keine ordnungsgemäße Sicherung der 
Ladung Nach dem Ermessen des Prüfers 

Ein oder mehrere Ladungsteile sind nicht ordnungsgemäß positioniert Nach dem Ermessen des Prüfers 
Das Fahrzeug ist für die beförderte Ladung nicht geeignet (nicht unter 
Position 10 aufgeführter Mangel) Nach dem Ermessen des Prüfers 

Offensichtliche Mängel des Fahrzeugaufbaus (nicht unter Position 10 
aufgeführter Mangel) Nach dem Ermessen des Prüfers 

10 Eignung des Fahrzeugs    
10.1 Stirnwand (falls zur Sicherung der Ladung genutzt)    
10.1.1 Schwächung des Bauteils durch Rostschäden, Verformungen  

Bauteil gebrochen, gefährdet den intakten Zustand des Frachtraums  x x
10.1.2 Festigkeit des Bauteils unzureichend (Bescheinigung bzw. Kenn-

zeichnung, falls zutreffend) 
Für die beförderte Fracht relevante Höhe unzureichend 

 x x

10.2. Seitenwände (falls zur Sicherung der Ladung genutzt)    
10.2.1. Schwächung des Bauteils durch Rostschäden, Verformungen, 

ungenügender Zustand von Scharnieren oder Anschlägen 
Bauteil gebrochen; Scharniere oder Anschläge fehlen oder unwirksam 

 x x

10.2.2. Festigkeit der Streben unzureichend (Bescheinigung bzw. Kenn-
zeichnung, falls zutreffend)  
Für die beförderte Fracht relevante Höhe unzureichend 

 x x

10.2.3. Zustand der Seitenwandplanken ungenügend 
Bauteil gebrochen  x x

10.3. Rückwand (falls zur Sicherung der Ladung genutzt)    
10.3.1. Schwächung des Bauteils durch Rostschäden, Verformungen, 

ungenügender Zustand von Scharnieren oder Anschlägen 
Bauteil gebrochen; Scharniere oder Anschläge fehlen oder unwirksam  

 x x

10.3.2. Festigkeit des Bauteils unzureichend (Bescheinigung bzw. Kenn-
zeichnung, falls zutreffend) 
Für die beförderte Fracht relevante Höhe unzureichend 

 x x

10.4. Rungen (falls zur Sicherung der Ladung genutzt)    
10.4.1. Schwächung des Bauteils durch Rostschäden, Verformungen oder 

ungenügende Befestigung am Fahrzeug  
Bauteil gebrochen; unsichere Befestigung am Fahrzeug 

 x x

10.4.2. Festigkeit unzureichend oder Bauart ungeeignet 
Für die beförderte Fracht relevante Höhe unzureichend  x x

10.5. Zurrpunkte (falls zur Sicherung der Ladung genutzt)    
10.5.1. Zustand ungenügend oder Bauart ungeeignet 

Können den erforderlichen Zurrkräften nicht standhalten  x x
10.5.2. Unzureichende Anzahl 

Anzahl reicht nicht aus, um den erforderlichen Zurrkräften standzuhalten  x x
10.6. Erforderliche Spezialvorrichtungen (falls zur Sicherung der Ladung 

genutzt)    

10.6.1. Ungenügender Zustand, beschädigt 
Bauteil gebrochen; kann Rückhaltekräften nicht standhalten  x x

10.6.2. Nicht für die beförderte Ladung geeignet 
Fehlt  x x

10.7. Boden (falls zur Sicherung der Ladung genutzt)    
10.7.1. Ungenügender Zustand, beschädigt 

Bauteil gebrochen; Kann Ladung nicht tragen/standhalten  x x
10.7.2. Unzureichende Tragfähigkeitsklasse 

Kann Ladung nicht tragen/standhalten  x x
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Position Mängel Mängelbewertung 
 Gering-

fügig 
Schwer-
wiegend

Gefähr-
lich

20 Sicherungsarten    
20.1. Verriegeln, Blockieren, Direktzurren    
20.1.1 Direkte Befestigung der Ladung (Blockieren)    
20.1.1.1 Abstand nach vorn zur Stirnwand bei Verwendung für direkte 

Ladungssicherung zu groß  
Mehr als 15 cm sowie Gefahr des Durchdringens der Wand  x x

20.1.1.2. Seitlicher Abstand zur Seitenwand bei Verwendung für direkte 
Ladungssicherung zu groß  
Mehr als 15 cm sowie Gefahr des Durchdringens der Wand  x x

20.1.1.3. Abstand nach hinten zur Rückwand bei Verwendung für direkte 
Ladungssicherung zu groß  
Mehr als 15 cm sowie Gefahr des Durchdringens der Wand  x x

20.1.2. Sicherungsvorrichtungen wie Verzurrschienen, Blockierbalken, 
Latten und Keile vorne, auf den Seiten und hinten    

20.1.2.1. Unsachgemäße Befestigung am Fahrzeug  
Unzureichende Befestigung 
Kann Rückhaltekräften nicht standhalten, locker 

x x x
20.1.2.2. Sicherung unsachgemäß 

Sicherung unzureichend 
Völlig unwirksam 

x x x
20.1.2.3. Unzureichende Eignung der Sicherungsvorrichtungen 

Sicherungsvorrichtungen völlig ungeeignet  x x
20.1.2.4. Gewählte Methode zur Sicherung des Ladeguts nicht optimal 

Gewählte Methode völlig ungeeignet  x x
20.1.3 Direkte Sicherung mit Netzen und Decken     
20.1.3.1. Zustand der Netze und Decken (Etikett fehlt/beschädigt aber Gegenstand 

sonst in gutem Zustand) 
Ladungsrückhaltevorrichtungen beschädigt  
Ladungsrückhaltevorrichtungen schwer beschädigt und nicht mehr 
verwendbar 

x x x

20.1.3.2. Unzureichende Stärke der Netze und Decken  
Kann nur weniger als zwei Dritteln der erforderlichen Rückhaltekräfte 
standhalten

 x x

20.1.3.3. Unzureichende Befestigung der Netze und Decken 
Befestigung kann nur weniger als zwei Dritteln der erforderlichen 
Rückhaltekräfte standhalten 

 x x

20.1.3.4. Unzureichende Eignung der Netze und Decken zur Ladungssicherung  
Völlig ungeeignet  x x

20.1.4. Abtrennung und Polsterung der Ladungen oder Leerräume     
20.1.4.1. Eignung der Abtrenn- und Polstervorrichtung  

Abtrennung oder Leerräume ergeben zu große Abstände  x x
20.1.5. Direktverzurrung (Horizontal-, Quer-, Diagonalverzurrungen, 

Umspannungen/Buchtlaschings und Springlaschings)    

20.1.5.1. Die erforderlichen Sicherungskräfte werden nicht erreicht  
Weniger als zwei Drittel der erforderlichen Kraft  x x
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Position Mängel Mängelbewertung 
 Gering-

fügig 
Schwer-
wiegend

Gefähr-
lich

20.2. Kraftschlüssige Sicherung    
20.2.1. Einhaltung der erforderlichen Sicherungskräfte    
20.2.1.1. Die erforderlichen Sicherungskräfte werden nicht erreicht  

Weniger als zwei Drittel der erforderlichen Kraft  x x
20.3. Verwendete Ladungsrückhaltevorrichtungen    
20.3.1 Eignung der Ladungsrückhaltevorrichtungen  

Völlig ungeeignete Vorrichtung  x x
20.3.2. Etikett (z. B. Fähnchen/Bandende) fehlt/beschädigt, aber Vorrichtung 

noch in gutem Zustand 
Etikett (z. B. Fähnchen/Bandende) fehlt/beschädigt, aber Spuren 
erheblicher Abnutzung an Vorrichtung erkennbar 

x x

20.3.3. Ladungsrückhaltevorrichtungen beschädigt  
Ladungsrückhaltevorrichtungen schwer beschädigt und nicht mehr 
verwendbar 

 x x

20.3.4. Zurrwinden, falscher Gebrauch  
Zurrwinden schadhaft  x x

20.3.5. Falsche Verwendung der Ladungsrückhaltevorrichtung (z. B. fehlender 
Kantenschutz) 
funktionsuntaugliche Verwendung der Ladungsrückhaltevorrichtungen 
(z. B. Knoten) 

 x x

20.3.6. Ungeeignete Befestigung der Ladungsrückhaltevorrichtungen 
Weniger als zwei Drittel der erforderlichen Kraft  x x

20.4. Zusätzliches Zubehör (z. B. Anti-Rutschmatten, Kantenschützer, 
Anschlagkanten)    

20.4.1. Verwendung von ungeeignetem Zubehör  
Verwendung falscher oder defekter Zubehörteile  
Verwendetes Zubehör völlig ungeeignet 

x x x
20.5. Transport von Schüttgut, leichtem Material und Lockermaterial    
20.5.1. Schüttgut wird bei der Fahrt auf der Straße weggeweht; Ablenkung 

anderer Verkehrsteilnehmer möglich 
Gefährdung des Straßenverkehrs 

 x x

20.5.2. Schüttgut unzureichend gesichert  
Verlust von Ladung mit Gefährdung des Straßenverkehrs  x x

20.5.3. Fehlende Abdeckung für leichte Güter 
Verlust von Ladung mit Gefährdung des Straßenverkehrs  x x

20.6. Rundholztransporte    
20.6.1. Ladung (Baumstämme) teilweise lose   x 
20.6.2. Die erforderlichen Sicherungskräfte der Ladeeinheit werden nicht 

erreicht
Weniger als zwei Drittel der erforderlichen Kraft 

 x x

30 Ladung völlig ungesichert   x 

_________________
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ANHANG V 

(Vorderseite) 

MUSTER FÜR EINEN BERICHT ÜBER EINE GRÜNDLICHERE TECHNISCHE UNTERWEGSKONTROLLE 

MIT EINER CHECKLISTE DER PRÜFPUNKTE

1. Ort der Kontrolle ……………………………………………… 

Datum ………………………………………..  

Uhrzeit ………………………………..……………… 

Länderkennzeichen und amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs …… 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) …………………..………………. 

Fahrzeugklasse  

   

a) N2(a) (3,5 bis 12 t) 

b) N3(a) (über 12 t) 

c) O3(a) (3,5 bis 10 t) 

d) O4(a) (über 10 t) 

e) M2(a) (>9 Sitze(b) bis 5 t) 

f) M3(a) (>9 Sitze(b) über 5 t) 

g) Andere Fahrzeugklasse  

(bitte angeben) 

Kilometerstand zum Zeitpunkt der Kontrolle 

8. Unternehmen, das den Transport durchführt  

a) Name und Adresse ……………………………… 

…………………………………………………

b) Nummer der Gemeinschaftslizenz(c) (Verordnungen (EG) Nr. 1072/2009 und Nr. 1073/2009)

…

9. Name des Fahrers ………………………………… 
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10. Checkliste 

Kontrolliert
(d)

Nicht

vorschriftsmäßig(e)

(0) Identifizierung

(1) Bremsanlage

(2) Lenkung(f)

(3) Sicht(f)

(4) Beleuchtungseinrichtungen und Elektrik(f)

(5) Achsen, Räder, Reifen, Aufhängung(f)

(6) Fahrgestell und daran befestigte Teile(f)

(7) Sonstiges Gerät einschl. Fahrtenschrei-

ber(f) und Geschwindigkeitsbegrenzer 

(8) Umweltbelastung durch Emissionen 

und Austritt von Kraftstoff und/oder Öl 

(9) Zusatztests für Fahrzeuge der Klassen 

M2/M3

(10) Ladungssicherung 

Ergebnis der Kontrolle:  

Bestanden
Nicht vorschriftsmäßig 
Betriebsverbot oder Nutzungsbeschränkung für das 
Fahrzeug wegen gefährlicher Mängel 

Verschiedenes/Bemerkungen: …………………………… 

Behörde/Beamter oder Prüfer, die/der die Kontrolle durchgeführt hat 

Unterschrift: 

Prüfbehörde/-beamter oder Prüfer Fahrer

…………………………………… …………………………………… 

Anmerkungen: 
a) Fahrzeugklasse gemäß Artikel 2. 

b) Anzahl der Sitze einschließlich Fahrersitz (Punkt S.1 im Fahrzeugschein). 

c) Soweit diese Daten vorliegen. 

d) "Kontrolliert" bedeutet, dass mindestens einer der in Anhang II der Richtlinie XX/XX/XX aufgeführten 

Punkte dieser Gruppe Gegenstand einer Überprüfung war und keine oder nur geringfügige Mängel festge-

stellt wurden. 

e) Nicht vorschriftsmäßige Positionen mit schwerwiegenden oder gefährlichen Mängeln: siehe Rückseite. 

f) Prüfverfahren und Mängelbewertung gemäß den Anhängen II oder IV der Richtlinie XX/XX/XX. 
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